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tons Zürich: Ausserordentliche Versammlung — Zürch. Kant. Lehrerverein: 20. und 21. Sitzung des Kantonalvor-
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Zürch. Kant. Lehrerverein
Ordentliche Delegiertenversammlung
vom 5. Juni 1948
Sfe/Zuregraa/tme urerZ Anträge des Kawfonaivorstandes
zu de« Gesc/iä/te» 9 und 10

A. Gesetz über die Festsetzung der Besoldungen und
Ruhegehälter des Staatspersonals

Das «Gesetz über die Festsetzung der Besoldungen
und Ruhegehälter des Staatspersonals» zählt acht
§ §, von denen die folgenden für die Lehrerschaft
von Bedeutung sind:

§ 1. Die Besoldungen der auf Amtsdauer gewähl-
ten Beamten und Angestellten der Staats- und Be-
zirksverwaltungen, der Gerichte und Notariate werden
durch eine gemeinsame Verordnung des Regierungs-
rates und des Obergerichtes, diejenigen der Pfarrer
und Lehrer aller Stufen durch Verordnung des Re-
gierungsrates geregelt.

Die Besoldungen der Mitglieder des Regierungsrates
und des Obergerichtes regelt der Kantonsrat.

§ 2. Als Altersgrenze für das Staatspersonal gilt in
der Regel das zurückgelegte 65. Altersjähr. Ausnah-
men von dieser Altersgrenze werden in den Verord-
nnngen des Regierungsrates und des Obergerichtes
festgelegt.

§ 3. Die Ruhegehälter und die Fürsorge für Hinter-
lassene derjenigen Personalgruppen, die Ruhegehälter
aus der Staatskasse erhalten, werden durch Verord-
nung des Regierungsrates geregelt.

Für die übrigen Beamten und Angestellten sind
die Bestimmungen des Gesetzes über die Alters-, In-
validitäts- und Hinterbliebenenversicherung des
Staatspersonals des Kantons Zürich massgebend.

§ 4. Die Leistungen des Staates und die obligato-
rischen Leistungen der Gemeinden an die Besoldungen
sowie an die Alters- und Hinterlassenenfürsorge der
A olksschullehrer werden durch Verordnimg des Re-
gierungsrates festgesetzt. Von diesen Leistungen sollen
gesamthaft der Staat 70 % und die Gemeinden 30 %
aufbringen.

Die Leistungen des Staates an die Besoldungen und
an die Alters- und Hinterlassenenfürsorge der Volks-
schullehrer einer Gemeinde werden nach den Steuer-
Verhältnissen dieser Gemeinden abgestuft.

Für die freiwillige Besoldungszulage der Gemein-
den werden durch Verordnung des Regierungsrates
Höchstgrenzen festgesetzt.

§ 5. Die in § § 1—4 genannten Verordnungen des
Regierungsrates und des Obergerichtes unterliegen
der Genehmigung des Kantonsrates.

§ 6. Alle mit diesen Bestimmungen im Wider-
sprach stehenden Vorschriften anderer Gesetze wer-
den hiemit aufgehoben, insbesondere:

a) Gesetz über die Leistungen des Staates für das
Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer
vom 2. Februar 1919/14. Juni 1936, § § 5—9, 11—24.

Zw § 1 :
Neu in § 1 ist die Bestimmung, wonach in Ana-

logie zu den Verhältnissen bei den übrigen Staats-
funktionären in Zukunft auch die Besoldungen der
Pfarrer und der Lehrer aller Schulstufen durch eine
Verordnung des Regierungsrates, die vom Kantons-
rat zu genehmigen ist (§5), geregelt werden können,
während bisher die Besoldungs- und Ruhegehaltsver-
hältnisse der Pfarrer und Volksschullehrer durch
ein besonderes Gesetz festgelegt wurden. Die gleiche
Regelung wird in § 3 für die Festsetzung der Ruhe-
gehälter derjenigen Personalgruppen getroffen, die
weiterhin Ruhegehälter aus der Staatskasse beziehen.
Es betrifft dies die Professoren der Universität und
die Lehrer an den kantonalen Mittelschulen, ferner
die bereits im Amte stehenden Angehörigen der Kan-
tonspolizei, Volksschullehrer und Pfarrer, sofern von
der Möglichkeit ihres Anschlusses an die Beamten-
versicherungskasse nicht Gebrauch gemacht wird
(§37 des Beamtenversicherungsgesetzes).

Zw § 2;
§ 2 setzt das Rücktrittsalter generell auf das 65.

Altersjähr fest. Obwohl die Möglichkeit besteht, dass
für die Lehrer wie für andere vom Volke gewählte
Funktionäre Ausnahmebestimmungen getroffen wer-
den können, ist doch anzunehmen, dass bei der Auf-
Stellung der diesbezüglichen Verordnungen den im
§ 2 aufgeführten Grundsätzen weitgehend Rechnung
getragen wird.

Zu § 4:
§ 4 war in der ursprünglichen Fassung der Vorlage

(Antrag des Regierungsrates vom 2. Oktober 1947)
nicht enthalten; er wurde wie § 2 erst in den Bera-
tungen im Kantonsrat und der kantonsrätlichen Kom-
mission aufgenommen. Er beschränkt die Kompetenz
des Kantonsrates hinsichtlich der Verteilung der obli-
gatorischen Beiträge an die Lehrerbesoldungen zwi-
sehen Staat und Gemeinden durch Aufstellung eines
generellen Schlüssels (70 % Staats-, 30 % Gemeinde-
leistungen), der dem heutigen Verhältnis der Besol-
dungsleistungen von Kanton und Gemeinden ent-
spricht. Die Festsetzung der staatlichen Beiträge an
die Lehrerbesoldungen der einzelnen Gemeinden, die
nach den Steuerverhältnissen abgestuft werden, wird
der Verordnung überlassen. — Von besonderer Be-
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deutung für die Lehrerschaft ist der Passus, laut wel-
chem in der Verordnung des Regierungsrates für die
freiwilligen Besoldungszulagen der Gemeinden eine
Höchstgrenze festzusetzen ist.

Das Gesetz soll nach Annahme durch das Volk
rückwirkend auf den 1. J anuar 1948 in Kraft treten.
Es ist beabsichtigt, die Beratungen über die Verord-
nung des Regierungsrates über die Besoldungsver-
hältnisse der Volksschullehrer im Kantonsrat so zu
fördern, dass die neuen Besoldungen möglichst bald
nach Annahme des Gesetzes ausgerichtet werden
können. Eine definitive Regelung der Ruhegehälter
der Lehrer wird indes erst nach Annahme des Be-
amtenversicherungsgesetzes möglich sein.

Der Kantonalvorstand hat in seiner Sitzung vom
14. Mai das Gesetz über die Festsetzung der Besol-
düngen und Ruhegehälter des Staatspersonals ein-
gehend besprochen. Er stellte fest, dass die abgeän-
derte Vorlage nicht in allen Teilen den Wünschen
der Lehrerschaft entspricht. Ernstliche Bedenken
erheben sich vor allem gegen den Wortlaut von § 4,
Absatz 3 betreffend die Festsetzung einer Höchst-
grenze für freiwillige Gemeindezulagen. Trotzdem
empfiehlt der Kantonalvorstand der Delegiertenver-
Sammlung im Hinblick auf die Wichtigkeit der in den
§ § 1 und 3 enthaltenen Bestimmungen, wonach in
Zukunft die Besoldungs- und Ruhegehaltsverhältnisse
der Lehrer analog derjenigen des übrigen Staatsper-
sonals geregelt werden können, dem Gesetze zuzu-
stimmen.

B. Gesetz über die Alters-, Iiivaliditäts- und Hinter-
lassenenversicherung des Staatspersonals des
Kantons Zürich

Im Jahresbericht 1947 (Päd. Beob. Nr. 6/1948)
hat der Kantonalvorstand über seine ins Berichtsjahr
fallende Tätigkeit in der Frage des Anschlusses der
Volksschullehrer an die Beamtenversicherungskasse
(BVK) Auskunft erteilt. Seine weitern Bemühungen
in der Angelegenheit fallen auf die Zeit nach dem
9. Februar 1948; d.h., sie begannen erneut nach Ein-
gang der Antwort der Finanzdirektion auf die Ein-
gäbe des ZKLV vom 30. September 1947. In der er-
wähnten Antwort wurden die Begehren der Lehrer-
Schaft auf Einbezug aller Lehrer in ein Versicherungs-
system auf der ganzen Linie abgelehnt. Der Inhalt der
Antwort und die Art der Argumente liessen vermu-
ten, die Stellungnahme der Finanzdirektion fusse vor
allem auf einer Verkennung und Missdeutung der
Absichten und Begehren der Lehrerschaft. So wurde
beispielsweise der Lehrerschaft vorgeworfen, es schwe-
be ihr eine Lösung vor, «welche die Vorzüge, die das
Ruhegehaltssystem mit separater Witwen- und Wai-
senstiftung in einzelnen Punkten geboten hat, mit den
Vorteilen verbindet, die eine vollausgebaute Versi-
clierungsinstitution ihren Mitgliedern bietet». Es galt
daher in erster Linie, die SteRungnahme des ZKLV
in der Frage des Anschlusses an die BVK zu präzi-
sieren. Der Vorstand tat dies in mündlichen Bespre-
chungen mit der Finanzdirektion sowie in einer wei-
tern Eingabe, in der die Begehren des ZKLV wie folgt
zusammengefasst wurden :

1. Die Lehrerschaft kann nur einer Lösung zu-
stimmen, die in bezug auf den Fersickeruragsara-
sprucfi wertmässig eine völlige Gleichstellung oZZer

Lehrer mit dem übrigen Staatspersonal bringt. Sie ist
ihrerseits bereit, die gleichen PrämienZeisfuwgen an

die Versicherung aufzubringen wie die der BVK an-
geschlossenen Staatsfunktionäre.

2. Die erwähnte Gleichstellung lässt sich verwirk-
Rehen beim Einbezug aller aktiven Lehrer in eine
Versicherung, wobei sich aus praktischen Gründen
die Schaffung einer Lehrerversicherungskasse auf-
drängt.

3. Sofern eine solche Lösung nicht mögbeh sein
sollte, muss die Lehrerschaft unbedingt wertmässig
die gleiche Sicherung gegen die wirtschaftlichen Fol-
gen von Alter, Invalidität und Tod verlangen, wie sie
den MitgRedern der BVK zusteht. Diese Sicherung
wäre in einer Uebergangsbestimmung des Versiehe-
rungsgesetzes zu verankern.

Als Resultat der Bemühungen des Kantonalvor-
Standes*) darf die Aufnahme des § 35 in das Ver-
sicherungsgesetz gebucht werden. Er lautet:

§ 35. Die Lehrer an der Volksschule und an der
Blinden- und Taubstummenanstalt, die Leiter und
Hauptlehrer an den kantonalen landwirtschaftRchen
Schulen und die Pfarrer, die beim Inkrafttreten dieses
Gesetzes bereits im Staatsdienst stehen, werden unter
Vorbehalt von § 37 nicht in die Kasse aufgenommen.
Bei der Versetzung in den Ruhestand, sowie im Falle
unverschuldeter Nichtwiederwahl wird ihnen ein
Ruhegehalt oder eine Abfindung aus der Staatskasse
ausgerichtet. Ruhegehalt und Abfindung soRen sinn-
gemäss den Leistungen der Versicherungskasse ent-
sprechen.

Der Witwen- und Waisenstiftung für zürcherische
Volksschullehrer, der Witwen- und Waisenstiftung
für reformierte Pfarrer und Lehrer an höheren
Unterrichtsanstalten, sowie der Witwen- und Waisen-
kasse der Pfarrer des Kantons Zürich gewährleistet
der Staat die Erfüllung ihrer statutarischen Verpflieh-
tungen gegenüber den Versicherten, soweit diese Ge-

währleistung durch das Ausbleiben neuer MitgReder
notwendig wird.

Die Aufnahme dieses Paragraphen ins Versiehe-
rungsgesetz stellte den Kantonalvorstand vor eine völ-
Rg neue Situation, was ihn veranlasste, innert kür-
zester Frist eine Präsidentenkonferenz einzuberufen.
Sie fand am 30. März in Zürich statt. Die Präsidenten-
konferenz begrüsste die Aufnahme des § 35 ins Ge-

setz; zugleich stimmte sie einem Antrage des Vor-
Standes auf Abänderimg des Absatzes 2 zu, der eine
präzisere Fassung hinsichtRch der Verpflichtungen
des Staates gegenüber der zu schRessenden Witwen-
und Waisenstiftung verlangte. — Leider lehnte die
Finanzdirektion den vom ZKLV vorgeschlagenen
Wortlaut des § 35, Abschnitt 2, ab. An einer spätem
Aussprache mit der Finanzdirektion (16. April 1948)
konnten indes in bezug auf diesen Punkt gewisse Miss-
Verständnisse abgeklärt und eine befriedigende prak-

*) Zur Entlastung des Gesamtvorstandes wurde die Frage des
Anschlusses der Volksschullehrer an die BVK einer Kommission
zur Vorberatung überwiesen, welcher vom Kantonalvorstand der
Leitende Ausschuss und H. Küng angehörten. Schon zu Beginn
der Beratungen wurde die Kommission noch ergänzt durch H. C.

Kleiner, den früheren Präsidenten des ZKLV, und Hermann
Leber, Mitglied der Aufsichtskommission der Witwen- und Wai-
senstiftung. Wiederholt wurde auch Herr Dr. Riethmann, Zoll!-
kon, als Fachberater zugezogen. — Wie bereits im Jahresbericht
1947 erwähnt wurde, haben die genannten zugezogenen Kräfte
dem ZKLV ausserordentlich wertvolle Dienste geleistet. Ihrer
sachkundigen und initiativen Mitarbeit, die sich nicht nur auf
die Beratungen innerhalb der Kommission beschränkte, ist der
grösste Teil des Erfolges zu verdanken, den der ZKLV hinsieht-
lieh der gefallenen Entscheide in der Frage des Anschlusses der
Volksschullehrer an die BVK zu buchen hat.
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tische Lösung auf Grund des oben zitierten Gesetzes-
textes in Aussicht gestellt werden.

Den Bemühungen des Kantonalvorstandes ist fer-
ner die Aufnahme des § 37 ins Gesetz zu verdanken.
Er lautet:

§ 37. Die in § § 35 und 36 genannten Personalgrup-
pen (§ 36 nennt die Angehörigen der Kantonspolizei)
können ebenfalls in die Versicherungskasse aufge-
nommen werden unter der Voraussetzung, dass sich
dadurch für den Staat und die Kasse keine zusätz-
liehe Belastung ergibt.

Für die Volksschullehrer kann eine eigene Kasse
auf gleicher Grundlage errichtet werden.

In den Kantonsratsberatungen vom 26. April 1948
wurde dann der Absatz 2 des § 37 dahin ergänzt, dass
sich einer eventuellen Lehrerversicherungskasse auch
die Pfarrer anschliessen können.

Mit der Aufnahme der § § 35 und 37 wurde den
Begehren der Lehrerschaft im Rahmen des Möglichen
(eine völlige Abklärung der Frage des Einbezugs der
amtierenden Lehrer in ein Versicherungssystem war
unter den gegebenen Verhältnissen zeitlich ausge-
schlössen) weitgehend Rechnung getragen. Durch die
in § 35 enthaltene Bestimmung, wonach das Ruhe-
gehalt der Lehrer sinngemäss den Leistungen der Ver-
sicherungskasse zu entsprechen hat, erhält die Lehrer-
schaft auf alle Fälle — unabhängig davon, ob später
von der in § 37 erwähnten Möglichkeit Gebrauch ge-
macht wird oder nicht — die Garantie einer Ver-
Sicherungsleistung analog derjenigen der BVK. Damit
ist auch die Lehrerschaft am Ausbau der BVK in
sehr weitgehendem Masse interessiert; es ist daher
notwendig, hier noch auf einige weitere Bestimmun-
gen des Beamtenversicherungsgesetzes einzutreten.

Es waren vor allem zwei Gründe, welche die Arbeit
der kantonsrätlichen Kommission zur Vorbereitung
des Versicherungsgesetzes erschwerten und sie seiner-
zeit veranlassten, das Gesetz an den Regierungsrat
zurückzuweisen :

1.- Der Nicht-Einbezug derjenigen Versicherten,
die beim Inkrafttreten des Gesetzes das 60. Alters-
jähr erreicht haben, in die Stabilisierung und

2. Die Frage des Einbaus der AHV-Renten in die
Versicherung.

Die erste Frage konnte zur Zufriedenheit aller Be-
teiligter gelöst werden. Das Gesetz findet nunmehr
für alle Funktionäre Anwendung, die am 1. Januar
1948 im Staatsdienst standen. In Analogie hiezu fäUt
nun auch der in der Verordnung über die Besoldungs-
Verhältnisse der VolksschuBehrer enthaltene § 28 da-
hin. D. h. : Aile heute noch im Amte stehenden Leh-
rer werden, sofern das Beamtenversicherungsgesetz
angenommen wird, ihr Ruhegehalt bereits nach Mass-
gäbe der neuen Bestimmungen erhalten.

Wesentlich schwieriger gestaltete sich die Regelung
in bezug auf die zweite Frage, da sich hier von Anfang
an zwei prinzipiell verschiedene Auffassungen gegen-
überstanden. Die Vertreter des VPOD wollten die vol-
len AHV-Renten den einzelnen Versicherten als zu-
sätzliche Leistung zukommen lassen. Die übrigen Ver-
bände tendierten indes in Uebereinstimmung mit der
Regierimg nach einer Lösung, die den Einbezug der
AHV-Renten in die BVK-Leistungen vorsah. Während
der VPOD und mit ihm die sozialdemokratische Frak-
tion des Kantonsrates geltend machten, es gehe nicht
an, die vom Bunde gewährleisteten Sozialleistungen
auf dem Wege über die BVK abzubauen, wurde von-

seilen der Regierung erwähnt, es könne nicht der Sinn
der AHV sein, die Solidaritätsbeiträge aller jener, die
Fr. 7500.— und mehr Einkommen beziehen, dazu zu
verwenden, den bereits versicherten staatlichen Funk-
tionären eine Rente zuzuhalten, die bei den untern
Kategorien zu einer Ueberversieherung führen müsste.
Als Resultat der Verhandlungen stunden sich am
Schlüsse zwei Lösungen gegenüber, das Projekt R2 (2.
Regierungsvorlage) und das Projekt P (Vorschlag
VPOD). Beide Projekte stellten Kompromisslösungen
dar, über die hinaus keine der Parteien Zugeständnisse
machen wollte, so dass eine Einigung nicht zustande
kam.

Maximale Altersrenten inkl. AHV-Renten in°l° der Besoldung

7o Ledige:

100

90

80

60

50 -1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Einkommen in 1000 Fr.

•"" * * Projekt P

— — — — Projekt R 2
* Renten noch 1 Jahr AHV
** Renten noch 20 Jahren AHV

Tabelle 1

Beide Projekte, R2 und P, sehen eine Stabilisierung
der versicherten Besoldung auf 133 % vor, wobei we-
der Staat noch Versicherte besondere Einlagen zu ent-
richten haben. Erfasst werden in beiden FäRen sämt-
Rehe im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Ge-
setzes der Kasse angehörenden aktiven Versicherten.
Als unterschiedRche Merkmale sind zu erwähnen:

Projekt P:
Von den AHV-Leistungen wird nur ein Drittel der

Altersrenten in die BVK einbezogen. Zwei Drittel der
Altersrente, die Differenz zwischen der einfachen
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Altersrente und der Ehepaarrente (Ehepaarzuschuss),
sowie die Witwen- und Waisenrenten werden den Ver-
sicherten als zusätzliche Leistung ausgerichtet. Der
Anteil der AHV-Altersrente, welcher der BVK zu-
kommt, wird zur Verbesserung der Invalidenrente ver-
wendet. Es ergibt sich daraus eine Altersrentenleistung
der BVK von maximal 55 %. Dazu kommen nach dem
65. Altersjahr zwei Drittel der AHV-Altersrente plus
eventuell Ehepaarzuschuss. Die Invalidenrente beträgt
je nach Dienstjahren 40—60 % für Verheiratete und
35—55 % für Ledige.

Projekt R2:
Hier wird die gesamte einfache AHV-Altersrente in

die BVK einbezogen, ebenso *4 der Witwenrente.
Ausserhalb der BVK bleiben der Ehepaarzuschuss, *4
der Witwenrente und die Waisenrente der AHV. Die
maximale Altersrente der BVK beträgt für den Ledi-
gen 65 % der Besoldung. Nach dem 65. Altersjahr er-
hält der Verheiratete dazu noch die Differenz zwi-
sehen der einfachen AHV-Altersrente and der Ehe-
paarrente. Die Invalidenrente beträgt für Verheiratete
und Ledige 35—65 %.

Tabelle 1 zeigt die in den beiden Projekten vorge-
sehenen maximalen Altersrenten für Ledige (oben)
und Verheiratete (unten) in % der Besoldungen. Die
Kurven schneiden sich bei einer 20jährigen Zuge-
hörigkeit zur AHV bei einem Einkommen von ca.
Fr. 10 000.—. Die höhern Einkommen profitieren so-
mit vom Projekt R2, die Einkommen unter 10 000 Fr.
vom Projekt P. — Dadurch, dass beim Projekt P
neben dem Ehepaarzuschuss auch noch zwei Drittel
der einfachen AHV-Altersrente bei der Festsetzung
der statutarischen BVK-Renten nicht berücksichtigt
werden, ergeben sich hier für das Anfangsstadium der
AHV wesentlich geringere Gesamtrenten, was sich für
jene Versicherten, die heute das 45. Altersjahr bereits
überschritten haben, ungünstig auswirkt. Beim Pro-
jekt R2 sind die Ansätze für die 20jährige Uebergangs-
période und das nachherige VoRstadium der AHV
ausgeglichen. Als variabler, von der Dauer der Zuge-
hörigkeit zur AHV abhängiger Teil kommt nur noch
der Ehepaarzuschuss in Frage.

Im Projekt P sind die Invalidenrenten für Ledige
0—10 % niedriger, die Invalidenrenten für Verhei-
ratete in den ersten 17 Dienstjahren um 0—5 % höher,
nachher jedoch um denselben Betrag tiefer als beim
Projekt R2. (Siehe Tabelle 2.) Die Ansätze für die
Hinterlassenenrenten (Witwen- und Waisenrenten)
sind beim Projekt P auf der ganzen Linie etwas höher
als bei R2.

In der Sitzimg vom 26. April entschied sich der
Kantonsrat mit 87 gegen 48 Stimmen für das Projekt
R2, auf das wir deshalb im Folgenden noch etwas nä-
her eintreten müssen.

A. Alters- und Invalidenrenten :

Die Rentenberechtigung beginnt nach einer Karenz-
zeit von 2 Jahren. Das Rentenminimum beträgt 32-%;
das Maximum von 65 % wird nach 35 Dienstjähren
erreicht. Die Invalidenrente entspricht der Altersrente.
— Eine für alle Fälle gültige DarsteRung der Verhält-
nisse lässt sich deshalb nicht geben, weR ein Teü der
Altersrente (AHV-Ehepaarzuschuss) je nach der
Dauer der Zugehörigkeit zur AHV variiert, ferner
deswegen, weü die AHV-Rente bei Einkommen über
Fr. 7500.— konstant bleibt, so dass sich ihr prozen-
tualer AnteU am früheren Einkommen des Rentners

je nach der Höhe der Besoldung verändert. Bei der
TabeRe 2, welche den Aufbau der Alters- und InvaR-
dementen zeigt, wurde als Beispiel ein Einkommen
von Fr. 10 000.— gewählt. Als Eintrittsalter in den
Staatsdienst wurden 25 Jahre angenommen.

B. Hinterlassenenrenten:
Die Witwenrente beträgt 50 % des Anspruchs des

Versicherten auf eine Alters- oder InvaHdenrente,
mindestens Fr. 1200.— oder 20 % der versicherten Be-
soldung; höchstens 32,5 % der versicherten Besol-
dung. Dazu kommt % der AHV-Witwenrente.

Alters- und Invalidenrente nach Projekt R2

Vo Rente eines Verheirateten nach 20 Jahren AHV
Vb Rente eines Verheirateten noch 1 Jahr AHV
L -- Rente eines Ledigen
* — AHV-Ehepaarzuschuss

— Invalidenrente für Verheiratete nach Projekt P

— — — — —— Invalidenrente für Ledige nach Projekt P

Tabelle 2

Die einfache Waisenrente beträgt % der Witwen-
rente plus volle AHV-Waisenrente. Für VoRwaisen
werden die BVK-Leistungen verdoppelt.

Der Kantonalvorstand hat sich im Laufe der Bera-
tungen für das Projekt P ausgesprochen, da er aus
verschiedenen Gründen jene Lösung als die zweckmäs-
sigste erachtet, welche am wenigsten AHV-Leistungen
in die Kasse einbezieht. Er möchte jedoch seine de-

finitive SteRungnahme zum vorliegenden Gesetz nicht,
vom Entscheid in dieser Frage abhängig machen. Die
relativ kleinen Differenzen der beiden Varianten, die
zuletzt zur Diskussion standen, scheinen ihm nicht
von so ausschlaggebender Bedeutung zu sein, dass sie
aRein eine eventueRe Verwerfung des Gesetzes recht-
fertigen würden. Weit wichtiger für die Lehrerschaft
ist die Lösung der im Zusammenhang mit dem An-
schluss der VolksschuRehrer an die BVK stehenden
Fragen. Durch die in letzter Stunde erfolgte Aufnahme
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der § § 35 und 37 ins Beamtenversicherungsgesetz
wurde den diesbezüglichen berechtigten Begehren der
Lehrerschaft weitgehend Rechnung getragen. Der Kan-
tonalvorstand beantragt daher der Delegiertenver-
Sammlung Zustimmung zur Gesetzesvorlage.

Der Kantonalvorstand.

Reallehrerkonferenz des
Kantons Zürich
Ausserordentliche Versammlung
Samstag, 13. März 1948, 14.15 Uhr, JKunstgetcerfee-

museum, Zürich

Protofeollauszug. Die Einladung zur ausserordent-
liehen Tagung wies auf die Wichtigkeit dieser Ver-
Sammlung hin, in welcher die Reallehrerschaft ihre
Stellungnahme zu den vielumstrittenen Rechenbü-
ehern von Dr. R. Honegger zum Ausdruck bringen
sollte. Bis zum Herbst dieses Jahres muss die Begut-
achtung dieser neuen Lehrmittel abgeschlossen sein,
die Mehrzahl der Schulkapitel wird in der ersten
Versammlung des neuen Schuljahres dazu Stellung
nehmen. 140 Kolleginnen und Kollegen Hessen sich
trotz des strahlenden Frühlingswetters nicht davon
abhalten, an der vierstündigen Konferenz teilzuneh-
men und auszuharren. Herr Dr. Landolt, Schulvor-
stand der Stadt Zürich, Herr Prof. Däniker, Syno-
dalpräsident, sowie Vertreter anderer Stufenkon-
ferenzen waren als Gäste anwesend.

Mitteilungen. Die RLK hefasst sich gegenwärtig
mit folgenden Fragen: RichtHnien für die Beurtei-
lung der Schüler, Zeugnisgebung, Lelirplanrevision,
wahlfreie Unterrichtsfädher, Sammlung von Bild-
material. Um die Aufnahmeprüfungen an die Gym-
nasien möglichst, einheitlich zu gestalten, werden mit
der Töchterschule der Stadt Zürich nochmals Ver-
handlungen aufgenommen. Am Knabengymnasium
werden in Zukunft die Prüfungen in Vaterlandskunde
wegfallen. Die Frage des Uebertrittsverfahrens für
die Sekundärschule werden wir wieder an einer aus-
serordentlichen Tagung behandeln müssen.

Begutachtung der Rechenbücher 4.—6. Klasse

H. Lienhard begründet einführend die Thesen der
kantonalen vorbereitenden Kommission. Von den im
Herbst 1945 an die Reallehrer verschickten Frage-
bogen, die zu einer Meinungsäusserung über die
neuen Lehrmittel aufforderten, wurden ca. 25—30 %
beantwortet. Die Eingaben stammten von Einzel-
lehrern, Arbeitsgemeinschaften von Schulhäusern
oder Bezirken, sowie von Stufenorganisationen. Die
Zusammenstellung der in diesen Eingaben enthal-
tenen Forderungen diente als Grundlage für die Be-

ratungen der Kommission. In 7 Sitzungen (4 Sitzun-
gen in Anwesenheit des Verfassers) wurden die vor-
liegenden Kommissionsthesen ausgearbeitet. Der Re-
ferent ist der Ansicht, dass die Rechenbücher, die im
Sinne dieser Thesen umgearbeitet würden, die Zu-
Stimmung der Lehrerschaft finden könnten. Es würde
dann wieder mögHch sein, ohne zusätzliche Rechen-
stunden auszukommen, der Hetzjagd sei abgeholfen,
und durch die sprachHche Vereinfachung erübrigen
sich in Zukunft lange Erklärungen.

Der Präsident verliesst die weiteren Eingaben, die
dem Vorstand zur heutigen Versammlung eingereicht

wurden. Die Reallehrerkonferenz Winterthur, sowie
eine Arbeitsgruppe einiger Schulhäuser der Stadt Zü-
rieh haben in umfassenden Eingaben Gegenthesen zu
denjenigen der Kommission aufgestellt. Von einzel-
nen Bezirken und einzelnen Kollegen liegen Detail-
anträge vor. (Stellung des Vervielfachers, besserer
Anschluss an den Lehrplan der 3. Klasse, Vermehrung
gewisser Aufgabentypen). In einem Schreiben an die
heutige Versammlung gibt der Präsident der NHG
seine Stellungnahme zu den gegenwärtigen Schul-
Problemen bekannt. Die NHG hat sich in letzter
Zeit eingehend mit diesen Fragen befasst.

Im Hinblick auf den ausserordentlich grossen Fra-
genkomplex, den die Versammlung durchzuarbeiten
hat, sieht sich der Vorsitzende gezwungen, in der Dis-
kussion eine äusserst straffe Geschäftsordnung walten
zu lassen. Es soll, hei einer Beschränkung der Rede-
zeit, vorerst nur über die Hauptpunkte diskutiert wer-
den, die folgende Gebiete betreffen: Stoffliches, Me-
thodisches, Sprache, Sachgebiete, Zeichnerische Dar-
Stellungen. In den Schlussabstimmungen über die
einzelnen Punkte sollen die Kommissionsthesen den
durch Eventualabstimmung angenommenen Gegen-
thesen, oder Anträgen aus der Mitte der Versammlung,
gegenübergestellt werden. Diese Geschäftsordnung
wird ohne Gegenantrag gutgeheissen.

Diskussion. Nachdem die neuen Lehrmittel nun
einige Jahre im Gebrauch sind, ist es selbstverständ-
lieh, dass die Meinungen zu den strittigen Punkten
zum grossen Teil gemacht sind. Es ist ja auch die
Aufgabe dieser Versammlung, diese Stellungnahmen
zum Ausdruck zu bringen, und es kann sich keines-
falls mehr darum handeln, noch einmal alle Fragen
von Grund auf aufzurollen. Die einzelnen Votanten
vertreten ihre Ueberzeugungen, und wenn sich in der
Diskussion oft Standpunkt gegen Standpunkt stellt,
kann nur durch Abstimmung festgestellt werden,
welche Meinung die Mehrheit der Kollegen vertritt.
Wenn sich in den Verhandlungen einzelne Spannun-
gen zeigten, die teilweise auch zum Ausbruch kamen,
so gingen diese zum grossen Teil auf frühere Ver-
handlungen zurück, was vielleicht die oft etwas streit-
bare Stimmung zu erklären vermag. Es zeigte sich
aber auch, dass ein grosser Teil der Lehrerschaft mit
einem beträchtHchen Opfer an Zeit um die Probleme
der Rechenbücher gerungen hat, und dass die einmal
bezogenen Standpunkte sorgfältig begründet waren.

Der Vorsitzende bittet den Verfasser der Rechen-
bûcher jeweils am Schlüsse der Diskussion seine Stel-
lungnahme zu den einzelnen Thesen bekannt zu geben.

GrimdsätzZic7(e.s. Dr. Schneeberger (Winterthur)
erläutert in eingehender Darstellung die psycholo-
gische Grundhaltung der Bücher. Das Niveait der-
selben ist allgemein zu hoch. Sie greifen dem Ent-
wicklungsstand dieser Altersstufe weit vor und be-

rücksichtigen die Formen der geistigen Entwicklung
zu wenig. Nachlassen der Arbeitsfreudigkeit, Mut-
losigkeit und Fehlleistungen sind oft die Folgen da-

von. Die in der Praxis gemachten Erfahrungen wer-
den durch die Forschungen der modernen Psycho-
logie bestätigt. Herr Prof. Dr. Honegger weist auf
seine jahrzehntelange Erfahrung an der Volksschul-
stufe hin. In seinen Büchern sind nicht nur die im
didaktischen Teil erwähnten psychologischen Ge-

sichtspunkte berücksichtigt. Oft erschweren -wir dem
Schüler die Arbeit, indem wir sie ihm zu sehr er-
leichtern.
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Sto//Ziches. Von Vertretern der Zürcher Thesen
wird verlangt, dass der Schwierigkeitsgrad der Auf-
gaben herabgesetzt werde. Zusatzaufgaben sollten
ausserhalb des Schülerbuches zur Verfügung stehen.
Es wird begrüsst, dass solche für die begabteren
Schüler geschaffen werden. Durch separate Ausgaben
wäre es möglich, Aufgaben aus aktuellen Stoffgebieten
zu erhalten, wogegen gewisse Sachgebiete in den Bü-
ehern sehr rasch veralten. (Preise, Rationierung, Tech-
nik usw.)

Das Schülerbuch, als eine Sammlung von Uebungs-
Stoff, sollte so gestaltet werden, dass es in ruhiger
Jahresarbeit durchgearbeitet werden kann. Die grosse
Zahl von Begriffen, die sich z. B. ein Schüler am An-
fang der 4. Klasse erwerben soll, treten verfrüht auf.

Anderseits wird gewünscht, dass die Zusatzauf-
gaben, nach Bezeichnung eines Minimalprogramms,
im Buche belassen werden. Es ist für den Lehrer be-

quemer und lässt den Unterricht organisatorisch
leichter gestalten.

Auch der Verfasser empfiehlt Beibehaltung im
Buch. Der Gefahr, dass die Zusatzaufgahen wieder
als Prüfungsstoff für Aufnahmeprüfungen verwendet
werden, muss die Lehrerschaft selbst begegnen, he-
sonders die Kollegen, die als Prüfungsexperten mit-
wirken.

MefZiodi.se/ies. Kommissions- und Gegenthesen ent-
halten die gemeinsame Forderung, methodische Hin-
weise (Positionsaufgaben, Einführungsaufgaben usw.)
aus dem Schülerheft herauszunehmen. Ein Vertre-
ter der Zürcher Thesen weist auf die alte Forderung
der Lehrerschaft hin, in Schülerhüchern nichts Me-
tliodisches aufzunehmen, um dem Lehrer die volle
Freiheit der methodischen Gestaltung zu lassen. Der
Lehrer sollte nicht durch das Schülerbuch gezwungen
werden, «obligatorische» Methodik zu treiben. Wenn
auch im Buch nur die Wahl der Veranschaulichungs-
mittel gegeben ist, so ist damit die Methode zum
grossen Teil gegeben.

Der Verfasser könnte sich nicht entschliessen, diese
Kapitel aus dem Schülerbuch herauszunehmen. Sie
stellen keine Methodik dar, sondern dienen dazu, dem
Schüler zu ermöglichen, sich gewisse Erkenntnisse
wiederholt zu erwerben, um sie ganz zu besitzen. Die
Freiheit der Methodik soll gewahrt bleiben, dabei
führen zwar viele, aber nicht alle Wege nach Rom.

Sprache. Zu diesem Punkt wird die Diskussion
nicht benützt. Durch die Artikel in der SLZ sind die
verschiedenen Standpunkte ja bereits festgelegt wor-
den. Auch hier enthalten Kommissions- und Gegen-
thesen ähnlich lautende Forderungen.

Sachgefeiefe. Die Kommissionsthesen äussern sich
nicht zu dieser Frage. Ohne Gegenantrag wird be-
schlössen, die entsprechende Zürcher These aufzu-
nehmen.

Zeic/ireerische Darstellungen. Die zeichnerischen
Darstellungen, die einen Rechenvorgang zu verdeut-
liehen haben, sollen die Zusammenhänge sinnfäUig
und übersichtlich veranschaulichen. H. Hinder Zü-
rieh) begründet diese Forderung. Ungefähr die Hälfte
der entsprechenden Darstellungen sollten in diesem
Sinne vereinfacht werden, damit sie vom Schüler
nicht wie bisher wieder eine zusätzliche Abstraktion
verlangen. Anhand einer Gegenüberstellung zwischen
einem Beispiel aus dem Buch und einem Abände-
rungsvorschlag weist er einen Weg, auch hier zu hohe

Anforderungen an die Denktätigkeit der Schüler
herabzusetzen.

Der Verfasser will sich zu diesem Thema nicht
äussern. Er hat seine Auffassung seinerzeit in der
SLZ bekanntgegeben.

Spezielle ZUansehe und Anregungen. Diskussions-
los werden die unter diesem Titel zusammengefass-
ten Forderungen der Kommissionsthesen gutgeheissen.

Stellung des FervieZ/achers. Antrag Bülach: Bei
den Vervielfachungsaufgaben ist der Multiplikator
vorzustellen. Diese Forderung betrifft nicht das neue
Lehrmittel, sondern eine entsprechende erziehungs-
rätliche Verordnung (Darstellungsformen). Aus den
Reihen der Versammlung wird bemerkt, dass wir
in diesem Punkte heute nicht beschlussfähig seien,
da die Traktandenliste hierüber nichts enthalte. Die
Versammlung wünscht aber, dass ihre Willensäusse-
rung vom Vorstand zur Kenntnis genommen werde,
damit dieser diese Frage weiter verfolge.

Druck, Einband usw. Nachdem die Hauptpunkte
durchbesprochen sind, müssen infolge Zeitmangels die
noch nicht behandelten Detailpunkte den Beratun-
gen der Kapitel überlassen werden.

Der Vorsitzende verdankt der Kollegenschaft dir
fleissige und fruchtbare Mitarbeit. Er bittet um Ver-
ständnis für seine — durch die Zeitnot bedingte —
straffe Art der Verhandlungsleitung und entschuldigt
sich, wegen einer gegenüber einem Mitglied geäusser-
ten persönlichen Bemerkung.

Die von der Versammlung beschlossenen Thesen
lauten :

Thesen
betreffend Begutachtung der Rechenbücher, von Dr.
Honegger, beschlossen durch die ausserordentliche
Versammlung vom 13. März 1948. Die in Klammern
gesetzten Zahlen geben das Stimmenverhältnis der
Schlussabstimmung.

4. GrimcZsötzZiches

Die Rechenbücher von Dr. Honegger sind eine
wertvoRe Grundlage für einen logisch aufgebauten
Rechenunterricht. Dem Verfasser wird seine gründ-
liehe Arbeit verdankt. Das Niveau der Aufgaben ist
jedoch zu hoch und muss dem Entwicklungsstand
der Schüler besser angepasst werden. Wir verlangen
eine Umarbeitung der Lehrmittel im Sinne der fol-
genden Anträge (88 : 42).

ß. IFünsc/ie imtZ Anträge:.
1. Sto//Ziches. Es ist für aUe drei Klassen ein Mi-

malprogramm zu bezeichnen. Der Schwierigkeitsgrad
der Anforderungen ist herabzusetzen. Insbesondere
soRen neue erschwerende Variationen in grösseren
Abständen auf gleichartige Aufgabengruppen verteilt
werden. Das Schülerbuch soR erlauben, die Forde-
rangen des Lehrplans in ruhiger Jahresarbeit zu er-
füllen (97 : 42).

2. Methodisches. Die Aufgaben zum Auffassen und
DarsteRen der Zahlen sind methodische Hinweise.
Sie sollen nicht verpflichtend sein und gehören des-

halb nicht ins Schülerbuch. Einführangsaufgaben ge-
hören ebenfafls nicht ins Schülerbuch (74 : 25).

3. Sprache. Der Text soR die sprachliche Entwick-
lungsstufe der Kinder berücksichtigen. Die Sprache
soll unmittelbar verständlich sein und darf das Er-
fassen der rechnerischen Probleme nicht erschweren
(73 : 21).
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4. Sac/igefeiete. Das Rechnen soll nicht auf Sach-
gebiete angewendet werden, die dem Schüler erst
durch lange Erklärungen erschlossen werden müs-
sen (einstimmig).

5. Zeichnerische Darsteiinngen. Die zeichnerischen
Darstellungen sollen neben der sprachlichen Formu-
lierung den Rechenvorgang verdeutlichen, indem sie
die Zusammenhänge sinnfällig und übersichtlich ver-
anschaulichen (52 : 6).

C. Spezielle JEürische (vom Verfasser anerkannt und
zum Studium entgegengenommen)

a) Vermehrung der Beispiele mit Flächenmassen.
b) Vermehrung der Beispiele 6. Klasse, S. 58, Nr. 12.
c) Vermehrung der Beispiele mit leichten Nennern.
d) Am Anfang des 4.-Klass-Buches ein Kapitel Re-

petieraufgaben aus dem Stoff der 3. Klasse.
e) Aufgaben in denen auf- oder abgerundet wird, sind

im Schülerheft und im Lehrerheft speziell zu he-
zeichnen.

f Die eingekl. Aufgaben sollen in jedem Kapitel, be-
sonders im Buch der 4. Klasse, mit leichten Bei-
spielen beginnen.

g) Im allgemeinen soll jede Aufgabe für sich sein.
h) Bruchdivisionen mit Rest sollen verschwinden.
i Im Lehrerheft sollen für einzelne Aufgaben auch

die Zwischenergebnisse angegeben sein,
k) Das Schülerheft soll in einem solideren Einband

herausgegeben werden.
1 Damit besonders die schwächeren Schüler mehr

Sicherheit gewinnen, sollen die Uebungsaufgaben
mit reinen Zahlen im schriftlichen Rechnen ver-
mehrt werden.
(Abschnitt C wurde ohne Gegenantrag gutge-

heissen.

D. Antrag betr. der Abänderung der erziehungs-
rätlichen Verordnung über die Darstellungsformen.
Bei den Vervielfachungsaufgaben ist der Multipli-
kator vorzustellen (grosses Mehr : 6 Stimmen).

Der Aktuar: /?. Scke/Zmg.

Zürch. Kant. Lehrerverein
20. Sitzung des Kantonalvorstandes
•5. Dezember 1947, in Zürich.

1. Die Filmgilde Zürich lädt den ZKLV ein, einen
V ertreter in ihren Vorstand abzuordnen. Vorgängig der
Beschlussfassung wird bei der Filmgilde Auskunft über
die mit einer solchen Delegation verbundenen Ver-
|it lichtungen eingeholt.

2. Es sind folgende Vorlagen des Regierungsrates
eingegangen: a) Verordnung über die AnsteRung und
Besoldung der Beamten und Angestellten der Verwal-
tung und der Rechtspflege, b) Antrag des Regierungs-
rates betr. Ausrichtung einer Teuerungszulage von 12%
an die kantonalen Beamten und Angestellten der mit
Wirkung ab 1. Januar 1948 festgesetzten Gehälter,
c) Ermächtigungsgesetz.

Der Kantonalvorstand stellt mit Bedauern fest, dass
die übrigen Personalverbände Gelegenheit hatten, zu
den vom Regierungsrat in erster Lesung erledigten Be-
soldungsvorlagen Stellung zu nehmen, während der
Lehrerschaft diese Möglichkeit nicht gegeben wurde.
Ein ruhiger Vergleich der Lehrervorlage (der Erzie-
hungsdirektion) mit der Beamtenvorlage bestätigt auf
der ganzen Linie den schon im letzten Bericht wieder-

gegebenen Eindruck, dass von einer gerechten Koor-
dinierung der Gehälter keine Rede ist.

3. Zu dem im Bericht über die 8. Sitzung des Kan-
tonalvorstandes unter Punkt 7 angeführten Fall ist ein
Rechtsgutachten eingeholt worden, das sich eindeutig
zugunsten des betreffenden Kollegen ausspricht. Dieser
wird eingeladen, gestützt auf die Auskunft, ein neues
Gesuch an die Erziehungsdirektion zu richten.

21. Sitzung des Kantonalvorstandes
20. Dezember J947, in Zürich.

1. Die «Verordnung über die Besoldungsverhältnisse
der Lehrerschaft» ist dem Vernehmen nach vom Re-
gierungsrat verabschiedet worden. Der gedruckte An-
trag an den Kautonsrat liegt noch nicht vor.

2. Da die Antwort der Finanzdirektion auf die Ein-
gäbe des ZKLV betreffend den Anschluss der Lehrer-
schaft an die BVK immer noch nicht eingegangen ist,
wird beschlossen, schriftlich auf haldige Erledigung der
Angelegenheit zu drängen.

3. Gestützt auf die Meldungen der Bezirkssektionen
gibt der Präsident eilten Ueberblick über die Verhält-
nisse in den einzelnen Bezirken hinsichtlich der Be-
stätigungswahlen der Sekundarlehrer.

4. Der Präsident referiert über eine Aussprache des
LA mit einem ehemaligen Lehrer an einer staatlichen
Heimschule. Die Schule unterstellt sowohl der Erzie-
hungs- als auch der Gesundheitsdirektion, woraus eine
auf das Anstellungsverhältnis des Heinilehrers sich im-
angenehm auswirkende Doppelspurigkeit resultiert.
Eine Abklärung der Verhältnisse ist dringendes Gebot.
Der Vizepräsident übernimmt die Akten zur Antrag-
Stellung.

5. Ein dem Kantonalvorstand zugestellter Artikel
von A. Kölsch enthält einen im ersten Augenblick für
die Lehrerschaft abschätzig scheinenden Passus. Nach
längerer Diskussion kommt der Kantonalvorstand zum
Schluss, in der Angelegenheit nichts zu unternehmen,
da der vom Zusender beanstandete Ausdruck wohl
kaum als eine bewusste Beleidigung unseres-Standes
gedacht war.

6. Die Konferenz der Schulbibliothekare der Stadt
Zürich hat die von der Erziehungsdirektion verlangten
Unterlagen betreffend die Herausgabe eines kantonalen
Jugendschriftenverzeichnisses und die Veröffentlichung
laufender kritischer Buchhinweise im «Amtlichen
Schulblatt» zusammengestellt. Das Material wird an
die Erziehungsdirektion weitergeleitet.

7. Der Lehrerkonvent einer Landgemeinde erhält
Auskunft auf seine Anfragen, die sich auf die Schweige-
pflicht der Lehrervertreter in der Schulpflege sowie auf
die Haftpflicht der Ortsschulbehörden für Unfälle, die
dem Lehrer während des Unterrichts zustossen, be-
ziehen.

8. Auf Wunsch des Direktors des Unterseminars
Küsnacht wird im PB eine Erklärung erscheinen, dass

er weder der Autor des in Nr. 18 des PB veröffent-
lichten Artikels über die Resultate der Aufnahme-
Prüfungen am Seminar Küsnacht, noch der Vermittler
des dem Artikel zugrunde liegenden Materials sei.

1., 2. und 3. Sitzung des Kantonalvorstandes
12., 30. Januar und 12. Februar 1948, in Zürich,

1. Ein Gesuch um Unterstützung aus der Stiftung
für Kur- und Wanderstationen des SLV wird in befür-
wortendem Sinne weitergeleitet.
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2. Der Entwurf des Regierungsrates zur Besoldungs-
Verordnung für die Volksscliullehrer wird zusammen
mit einem kurzen erläuternden Kommentar des

Kantonalvorstandes vollumfänglicli im PB erscheinen.

An die Mitglieder der kantonsrätlichen Kommis-
sion zur Beratung der Besoldungsverordnimg geht
eine ausführlich begründete Eingabe mit den For-
derungen der Lehrerschaft. Mit den wesentlichsten
Punkten der Eingabe sind an einer besonderen Kon-
ferenz einige mit dem Lehrerstand irgendwie verbun-
dene Mitglieder des Kantonsrates sowie der Vorstand
der Sektion Lehrer VPOD bekannt gemacht worden.

Für besondere Zwecke steht sodann noch ein vom
Präsidenten des ZKLV verfasster Kommentar zu einem
ausserordentlich instruktiven Diagramm zur Verfü-
ftung.

3. Auf den 21. Februar 1948 wird eine Präsidenten-
konferenz angesetzt zur Orientierung über Ermäch-
tigungsgesetz und Besoldungsvorlage. An die Kon-
ferenz werden auch die Mitglieder des Pressekomitees
eingeladen.

4. Die Restanzen pro 1947 werden erledigt.
5. Die Antwort der Finanzdirektion auf die Ein-

gäbe vom 30. September 1947 ist endlich eingetroffen
und wird vorläufig zur Kenntnis genommen. Die Be-
handlung des Geschäftes verlangt eine Sondersitzung
mit Beiziehung versierter Kollegen.

6. Die Anfrage eines Landkonventes, ob der Leh-
rerschaft der Einzug der Beiträge an die zahnärztliche
Behandlung der Schüler zugemutet werden könne,
wird in bejahendem Sinne beantwortet. Hingegen geht
der Kantonalvorstand mit den FragesteRern einig in
der Verurteilung gewisser imangenehmer Begleitum-
stände, die sich im Zusammenhang mit diesem Ein-
zuge ergeben haben.

7. Eine Anregung von Gewerbeschulinspektor Ober-
holzer, der Kantonalvorstand möge auf geeignete
Weise dahin wirken, dass der Frage des Wandschmuk-
kes in den Schulzimmern mehr Aufmerksamkeit ge-
widmet werde, wird zur unverbindlichen Prüfung ent-
gegengenommen.

8. Ein KoRege fragt an, warum auf die während
der Ferien ausgerichtete Vikariatsbesoldung keine
Teuerungszulage gewährt werde. Der Vizepräsident
wird mit der Abklärung der Angelegenheit beauftragt.

9. Dem Leiter des bayrischen Naturschutzbundes
wird auf Gesuch hin ein Exemplar des Buches «Na-
turschutz im Kanton Zürich», das von einem Mit-
glied des Kantonalvorstandes zur Verfügung gestellt
wird, geschenkweise abgegeben.

10. Zwei Anfragen um Rechtsauskunft in Vikariats-
angelegenheiten werden erledigt. Im einen Fall han-
delt es sich um einen KoRegen, dem die Erziehungs-
direktion für die Zeit zwischen Schuljahrbeginn (23.
April) und Amtsantritt (1. Mai), während der er im
Instruktionsdienst stand, als neugewählter Lehrer je-
doch noch keinen Lohn bezog, einen Beitrag an die
Vikariatskosten auferlegte. Der zweite FaR betrifft
eine Kollegin, der die Ortsschulbehörde mit Hinweis
auf das Gemeindelohnregulativ wegen mehr als drei-
monatigen Krankheitsurlaubes die freiwiRige Ge-
meindezulage zu kürzen gedenkt.

4. Sitzung des Kantonalvorstandes
20. Februar 1948, in Zürich

Die Antwort der Finanzdirektion auf die Eingabe
des Kantonalvorstandes vom 30. September 1947 zur
Frage des Einbezuges der Lehrerschaft in die BVK
wird durchberaten. Sie wirkt auf der ganzen Linie
enttäuschend. Der Kantonalvorstand beschliesst, an
seinen Forderungen festzuhalten und diese an einer
demnächst stattfindenden Aussprache mit der Finanz-
direktion erneut zu vertreten.

Der an der Sitzung teilnehmende KoRege Leber
orientiert ganz kurz über einige Probleme, die sieb

im Zusammenhang mit der Versicherungsfrage für die
Witwen- und Waisenstiftung ergeben.

5. Sitzung des Kantonalvorstandes
26. Februar 1948, ire Zürich

Der Kantonalvorstand berät zusammen mit den

bereits verschiedentlich beigezogenen KoRegen Klei-
ner und Leber, ferner mit dem Versicherungsexperten
Dr. Riethmann und einigen KoRegen, die mit den Fra-

gen der Witwen- und Waisenstiftung besonders ver-
traut sind. Zur Diskussion stehen die Antwort der
Finanzdirektion auf die Eingabe vom 30. September
1947 betreffend die Alters- und Invalidenversiclie-
rung und im besondern die Gestaltung der Hinter-
bliebenenversicherung im Rahmen der Reorganisa-
tionspläne.

6. Sitzung des Kantonalvorstandes
12. Mörz 1948, ire Zürich

1. Der Kantonalvorstand nimmt mit Bedauern
Kenntnis vom Rücktritt H. C. Kleiners als Delegierter
der Sektion Zürich im SLV.

2. Als Vertreter des ZKLV im Vorstand der Film-
gilde Zürich wird bestimmt: Gerold Meyer, P., Zii-
rich-Uto.

3. Der Vorsitzende referiert über den neuesten
Stand der Versicherungsfrage. Die Finanzdirektion
hat einer am 12. März stattgefundenen Personalver-
bändekonferenz zwei den Einbau der AHV-Leistungen
in die BVK-Leistungen betreffende Projekte zur Stel-
lungnahme bis 22. März unterbreitet. Das Projekt Rs

der Regierung sieht vermehrten Einbau der AHV-
Leistungen vor, während ein sogenanntes Projekt P

eine vermehrte Herausnahme dieser Leistungen vor-
schlägt. Für die Lehrerschaft, die mit einem Durch-
schnittseinkommen von 10 000 Fr. ungefähr an dem
Punkte steht, wo sich Vor- und NachteRe beider Pro-
jekte überschneiden, besteht keine Veranlassung, sich
auf eines der beiden festzulegen. Der Kantonalvor-
stand wird die beiden Vorschläge im Rahmen seiner
Fordenmgen prüfen, die er bei dieser Gelegenheit
wiederum anzumelden gedenkt.

4. Eine weitere Berichterstattung des Vorsitzenden
betrifft eine Aussprache zwischen dem LA und einigen
Mitgliedern des Kantonsrates über Besoldungs- und
Versicherungsfragen, die am 9. März a. c. bei befrie-
digender Beteiligung stattgefunden hat. Die Aus-
spräche gestaltete sich fruchtbar und nahm einen
recht befriedigenden Verlauf.

5. Der Kantonalvorstand beschliesst auf Antrag des

Quästors, der eine Erhöhung des Jahresbeitrages im
Interesse eines ausgeghehenen Voranschlages für un-
umgängRch hält, der Delegiertenversammlung einen
Jahresbeitrag von Fr. 10.— vorzuschlagen. J. H.
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